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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Vogelsang Wildau-Wentdorf“ 

Vom 18. August 2003 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208) verordnet der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Teltow-Flä-
ming wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutz
gebiet trägt die Bezeichnung „Vogelsang Wildau-Wentdorf“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 6 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren und Flurstücken: 

Gemeinde: Gemarkung: Flur: Flurstücke: 

Dahmetal Wentdorf 1 18 bis 32; 

Dahmetal Wentdorf 4 47 anteilig; 

Dahmetal Wildau 1 44 bis 48 anteilig, 
54 bis 55 und 
61 anteilig. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer topografi
schen Karte im Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit un
unterbrochener Linie eingetragen; als Grenze gilt der innere 
Rand dieser Linie. Maßgeblich ist die Einzeichnung in den 
Flurkarten. 

(3) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 
beim Landkreis Teltow-Fläming, untere Naturschutzbehörde, 
von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen 
werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung als Lebensraum wild le
bender Pflanzengesellschaften, insbesondere der extensiv 
genutzten Orchideen- und Kohldistelwiesen ärmerer Aus

prägung, der Hochstaudenfluren, Quellen und Bäche sowie 
der Feuchtwälder; 

2.	 die Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensräume 
wild lebender Pflanzenarten, darunter nach § 10 Abs. 2 
Nr. 10 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschütz
ter Arten, wie Sumpf-Läusekraut (Pedicularis palustris), 
Sumpf-Platterbse (Lathyrus palustris) und Fieberklee (Me
nyanthes trifoliata); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, insbesondere 
der Fledermäuse, Vögel, Amphibien, Weichtiere und Insek
ten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundes
naturschutzgesetzes besonders und streng geschützter Ar
ten, wie Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) und Schwarz
specht (Dryocopus martius) sowie Gras- und Moorfrosch 
(Rana temporaria, Rana arvalis); 

4.	 die Erhaltung und Wiederherstellung der Vielfalt, besonde
ren Eigenart und hervorragenden Schönheit eines Land
schaftsausschnittes des oberen Dahmetals, das durch 
grundwassernahe Grünland- und Waldstandorte geprägt 
ist; 

5.	 die Erhaltung und Wiederherstellung des regionalen Bio
topverbundes von Niedermoorstandorten zum mittleren 
Dahmetal. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von feuchten Hochstaudenfluren und mitteleuropäischem 
Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (Stellario-Carpine-
tum) als Lebensraumtypen nach Anhang I der Richtli
nie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tie
re und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert 
durch die Richtlinie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 
(ABl. EG Nr. L 305 S. 42) – Fauna-Flora-Habitat-Richtli-
nie; 

2.	 von Auen-Wäldern mit Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) 
und Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche) (Alnion inca
nae) als prioritärem Lebensraumtyp nach Anhang I der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

3.	 der Habitate und Populationen der Schmalen Windelschne
cke (Vertigo angustior) als Tierart nach Anhang II der Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie, einschließlich ihrer für Fort
pflanzung und Ernährung wichtigen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
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teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

7.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

8.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

9.	 außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes 
gekennzeichneten Reitwege zu reiten; 

10. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

11. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

12. Hunde frei laufen zu lassen; 

13. Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen Umfang 
hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entgegen dem 
Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise den Was
serhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

14. Düngemittel einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und Sekundärrohstoffdünger (zum Beispiel 
Abwasser, Klärschlamm und Bioabfälle) zum Zwecke der 
Düngung sowie Schmutzwasser zu sonstigen Zwecken zu 
lagern, auf- oder auszubringen oder einzuleiten; 

15. sonstige Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes oder sonstige  Materialien zu lagern oder 
sie zu entsorgen; 

16. Fische oder Wasservögel zu füttern oder Futter bereitzu
stellen; 

17. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

18. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören; 

19. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

20. Pflanzenschutzmittel oder chemische Holzschutzmittel an
zuwenden; 

21. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen; 

22. Erstaufforstungen anzulegen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten 
Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Grünland als Wiese oder Weide genutzt wird und die 
jährliche Zufuhr an Pflanzennährstoffen über Dünge
mittel inklusive der Exkremente von Weidetieren 
je Hektar Grünland die Menge nicht überschreitet, 
die dem Nährstoffäquivalent des Dunganfalls von 
1,4 Großvieheinheiten (GVE) entspricht, ohne che-
misch-synthetische Stickstoffdüngemittel und Sekun
därrohstoffdünger wie Schmutzwasser, Klärschlamm 
und Bioabfälle einzusetzen, 

b)	 auf Grünland § 4 Abs. 2 Nr. 20 und 21 gilt; bei Wild
schäden ist mit Zustimmung der unteren Naturschutz
behörde eine umbruchlose Nachsaat zulässig, 

c)	 bei Beweidung Gehölze, Bruchwaldbestände und Ge
wässerufer auszuzäunen sind; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche 
Bodennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a)	 die in § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2 genannten Waldgesell
schaften zu erhalten sind, 

b)	 nur einheimische Arten der potenziell natürlichen Ve
getation eingebracht werden dürfen. Gesellschaftstypi
sche Nebenbaumarten dürfen dabei nicht als Haupt
baumart eingesetzt werden, 

c)	 § 4 Abs. 2 Nr. 20 und 22 gilt; 
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3.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd, 

b)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
tungen zur Ansitzjagd mit Zustimmung der unteren 
Naturschutzbehörde. Die Zustimmung ist zu erteilen, 
wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird. 

Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen sind der 
unteren Naturschutzbehörde vor der Errichtung anzu
zeigen. Die untere Naturschutzbehörde kann in begrün
deten Einzelfällen das Aufstellen verbieten, wenn es 
dem Schutzzweck entgegensteht. Die Entscheidung 
hierzu soll unverzüglich erfolgen. 

Im Übrigen ist die Anlage von Futterstellen, Ansaatwild
wiesen und Wildäckern sowie die Ausbildung und Prüfung 
von Hunden verboten; 

4.	 das nichtgewerbliche Sammeln von Pilzen und Waldfrüch
ten; 

5.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne der 
§§ 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und 78 des Branden
burgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße Unterhaltung 
der Gewässer sowie die ordnungsgemäße Unterhaltung 
sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen jeweils im Ein
vernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

6.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

7.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maß
nahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde; 

8.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

9.	 behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

10. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz

gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums. Der 
Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Landes
waldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 die Orchideenwiese soll nach der Blüte gemäht werden, 
das Mähgut soll dabei von der Fläche beräumt werden; 

2.	 es wird eine nachhaltige Waldbewirtschaftung mit naturna
hem Bestandsaufbau und einem strukturreichen Waldsaum 
angestrebt; Bäume mit Höhlen sollen nicht gefällt werden 
und Totholz soll im Wald belassen werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften des § 4 oder den Maßgaben 
des § 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu 51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausendein
hundertneunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet wer
den. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen 

Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausfüh
rung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des 
Schutzzwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den 
§§ 29 und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 
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(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann gegen 
diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Ausgenommen davon sind die Maßgaben zur landwirtschaft
lichen Bodennutzung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und b, 
die am 1. Juli 2004 in Kraft treten. 

Potsdam, den 18. August 2003 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Lauschika“ 

Vom 8. September 2003 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208) verordnet der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche im Landkreis Elbe-Elster 
wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das Naturschutzgebiet 
trägt die Bezeichnung „Lauschika“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 33 Hektar. 
Es umfasst folgende Flächen: 

Gemeinde: Gemarkung Flur: Flurstücke: 

Großthiemig Großthiemig 11 114 bis 126, 127 bis 136 
(anteilig), 138 bis 140 
(anteilig), 142 bis 154, 
155 (anteilig), 156 bis 
172, 174 bis 179, 180 
bis 192, 303 (anteilig). 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer topografi
schen Karte im Maßstab 1 : 10 000 und einer Flurkarte mit un
unterbrochener Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere 
Rand dieser Linie. Maßgeblich ist die Einzeichnung in der 
Flurkarte. 

(3) Innerhalb des Naturschutzgebietes ist eine Zone 1 von rund 
14 Hektar mit ergänzenden Beschränkungen der landwirt
schaftlichen Nutzung festgesetzt. Die Zone 1 umfasst folgende 
Flächen: 

Gemeinde: Gemarkung Flur:	 Flurstücke: 

Großthiemig Großthiemig 11	 168 bis 172, 174 bis 
179, 189 bis 192. 

Die Grenzen der Zone 1 sind in der Kartenskizze, der topogra
fischen Karte und der Flurkarte eingezeichnet. Maßgeblich ist 
die Einzeichnung in der Flurkarte. 

(4) Die Verordnung mit Karten kann beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes 
Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie 

beim Landkreis Elbe-Elster, untere Naturschutzbehörde, von 
jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen 
werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes, das in einer be
sonders reich strukturierten Niedermoor- und Feuchtwiesen
landschaft in der Elster-Pulsnitzniederung liegt, durch den 
Wechsel von verschiedenen Grünlandbereichen, Erlenbruch
waldbereichen, Weidengebüschen, Gehölzen und zahlreichen 
Gräben geprägt ist und mit den Erlenbruchwald-Fragmenten 
im Gebiet der Pulsnitz- und Niederungsbereiche die letzten 
Flächen der ursprünglichen Vegetation des  Schradens darstellt, 
ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung als Lebensraum gefährde
ter wild lebender Pflanzengesellschaften, insbesondere der 
Feuchtwiesen, Röhrichte und Grauweiden-Erlenbrüche; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung des Lebensraums wild le
bender Pflanzenarten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 des 
Bundesnaturschutzgesetzes besonders geschützter Arten, 
beispielweise Gemeine Akelei (Aquiligea vulgaris), Was
serfeder (Hottonia palustris), Wasser-Schwertlilie (Iris 
pseudacorus), Weiße Narzisse (Narcissus poeticus), Körn-
chen-Steinbrech (Saxifraga granulata); 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
raum und Rückzugsgebiet bestandsbedrohter wild lebender 
Tierarten der Flussauen- und Feuchtwiesenlandschaft, ins
besondere Wiesenvogelarten sowie als Rückzugsgebiet für 
an aquatische Lebensräume gebundene Säuger; 

4.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, darunter 
nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundesnaturschutzge
setzes besonders und streng geschützter Arten, beispiels
weise Eisvogel (Alcedo atthis), Grünspecht (Picus viridis), 
Weißstorch (Ciconia ciconia), Bekassine (Gallinago galli
nago); 

5.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes aus ökologi
schen Gründen zur Herstellung eines Feuchtgebietbiotop
verbundes zwischen den einzelnen Schutzgebieten in der 
Niederungslandschaft des Schradens. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 

1.	 von Flüssen der planaren bis montanen Stufe mit Vegeta
tion des Ranunculion fluitantis, feuchten Hochstaudenflu
ren der planaren Stufe, artenreichen Borstgrasrasen auf Si
likatböden, mageren Flachland-Mähwiesen Alopecurus 
pratensis (Wiesen-Fuchsschwanzgras), Sanguisorba offici
nalis (Großer Wiesenknopf) als Lebensraumtypen nach An
hang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
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wild lebenden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), 
zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/62/EG vom 
27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 S. 42) – Fauna-Flo-
ra-Habitat-Richtlinie; 

2.	 von Auenwäldern mit Fraxinus excelsior (Gewöhnliche 
Esche) als prioritärem Lebensraumtyp nach Anhang I der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

3.	 von Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis) als Tierart nach 
Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, einschließ
lich seiner für Fortpflanzung, Ernährung, Wanderung und 
Überwinterung wichtigen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes 
gekennzeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

13. Hunde frei laufen zu lassen; 

14. Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen Umfang 
hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entgegen dem 
Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise den Was
serhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

15. Düngemittel, einschließlich Wirtschaftsdünger (zum Bei
spiel Gülle) und sonstige Sekundärrohstoffdünger (zum 
Beispiel Abwasser, Klärschlamm und Bioabfälle), zum 
Zwecke der Düngung sowie Schmutzwasser zu sonstigen 
Zwecken zu lagern, auf- oder auszubringen oder einzulei
ten; 

16. Fische oder Wasservögel zu füttern; 

17. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

18. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

19. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

20. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

21. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a)	 bei Beweidung Gehölze auszuzäunen sind und § 4 
Abs. 2 Nr. 21 gilt; 

b)	 in der Zone 1 darüber hinaus Grünland als Wiese oder 
Weide genutzt wird und die jährliche Zufuhr an Pflan
zennährstoffen über Düngemittel inklusive der Exkre
mente von Weidetieren je Hektar Grünland die Menge 
nicht überschreitet, die dem Nährstoffäquivalent des 
Dunganfalls von 1,4 Großvieheinheiten (GVE) ent
spricht, ohne chemisch-synthetische Stickstoffdünge
mittel und Sekundärrohstoffdünger wie Schmutzwas
ser, Klärschlamm und Bioabfälle einzusetzen, 
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c)	 in der Zone 1 die Nutzung des Grünlandes nicht vor 
dem 16. Juni eines jeden Jahres erfolgt, 

d)	 § 4 Abs. 2 Nr. 20 gilt; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche 
Bodennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a)	 eine Nutzung einzelstammweise bis truppweise er
folgt, 

b)	 die Walderneuerung auf Flächen des in § 3 Abs. 2 Nr. 2 
genannten Lebensraumtyps durch Naturverjüngung er
folgt, 

c)	 Bäume mit Horsten oder Höhlen nicht gefällt werden, 

d)	 ein Alt- und Totholzanteil von zehn Prozent zu erhalten 
ist, 

e)	 auf Mooren keine forstlichen Maßnahmen erfolgen, 

f)	 § 4 Abs. 2 Nr. 20 gilt; 

3.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des 
Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungsge
mäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung mit der 
Maßgabe, dass 

a)	 Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszu
statten sind, dass ein Einschwimmen und eine Gefähr
dung des Fischotters weitgehend ausgeschlossen ist, 

b)	 die Elektrofischerei sowie die Verwendung künstlicher 
Lichtquellen nur mit Zustimmung der unteren Natur
schutzbehörde erfolgt; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei mit der 
Maßgabe, dass das Angeln in der Zeit vom 1. März bis 
30. Juni eines Jahres verboten ist; 

5.	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, dass 

a)	 die Jagd in der Zeit vom 1. März bis 30. Juni eines Jah
res vorrangig vom Ansitz aus erfolgt, 

b)	 keine Fallenjagd durchgeführt wird, 

c)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
tungen zur Ansitzjagd mit Zustimmung der unteren 
Naturschutzbehörde erfolgt. Die Zustimmung ist zu er
teilen, wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird. 

Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen sind der 
unteren Naturschutzbehörde vor der Errichtung anzu
zeigen. Die untere Naturschutzbehörde kann in begrün
deten Einzelfällen das Aufstellen verbieten, wenn es 

dem Schutzzweck entgegensteht. Die Entscheidung 
hierüber soll unverzüglich erfolgen. 

Im Übrigen ist die Anlage von Kirrungen, Wildäckern und 
Ansaatwildwiesen sowie die Ausbildung und Prüfung von 
Hunden unzulässig; 

6.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des 
§ 28 des Wasserhaushaltsgesetzes und des § 78 des Bran
denburgischen Wassergesetzes ordnungsgemäße Unterhal
tung der Gewässer sowie die ordnungsgemäße Unterhal
tung sonstiger rechtmäßig bestehender Anlagen jeweils im 
Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde; 

7.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

8.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maß
nahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde; 

9.	 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der unteren Naturschutzbehörde angeordnet worden sind; 

10. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

11. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die untere Naturschutzbehörde ist über die getroffenen 
Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie kann nach
träglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbarkeit mit 
dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Sie gelten unbeschadet anderer Regelungen weiterhin nicht für 
Eigentümer zur Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung 
des Bestandes und der zulässigen Nutzung des Eigentums. Der 
Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Landes
waldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 
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1.	 zur Sicherung von Habitaten stark gefährdeter und an nasse 
Lebensbedingungen gebundene Tier- und Pflanzenarten 
sollen Blänken bis zum 30. April eines jeden Jahres erhal
ten bleiben; 

2.	 das Grünland außerhalb von Zone 1 soll extensiv bewirt
schaftet werden; die Nutzung des Grünlandes in der Zone 1 
soll als Mähwiese erfolgen; 

3.	 an den Torfstichen sollen Maßnahmen zur Entbuschung für 
die Schaffung von Kleinhabitaten durchgeführt werden. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 oder den Maßgaben des 
§ 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu 51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausendein
hundertneunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet wer
den. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen 

Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausfüh
rung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des 
Schutzzwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Natur

schutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den 
§§ 29 und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann gegen 
diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Ausgenommen davon sind die Maßgaben zur landwirtschaft
lichen Bodennutzung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b und c, 
die am 1. Juli 2004 in Kraft treten. 

Potsdam, den 8. September 2003 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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Zweite Verordnung zur Änderung 
der Verordnung des Landes Brandenburg 

über die Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen 

Vom 10. November 2003 

Auf Grund des § 9 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung des 
Tierseuchengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Dezember 2001 (GVBl. 2002 I S. 14) verordnet der Minis
ter für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Landes Brandenburg über die Erhebung 
von Tierseuchenkassenbeiträgen vom 4. Januar 2001 (GVBl. II 
S. 7), geändert durch Verordnung vom 22. November 2002 
(GVBl II S. 686), wird wie folgt geändert: 

§ 1 Abs. 1 Nr. 6 wird wie folgt gefasst: 

„6. 

- je Bestand 4,00 

- in Beständen mit 51 und 

0,035“. 

Geflügel 

mehr Tieren 
zusätzlich ab 51. Tier je Tier 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. 

Potsdam, den 10. November 2003 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 

Verordnung über die Studentenwerke 
(Studentenwerksverordnung – StWV) 

Vom 13. November 2003 

Auf Grund des § 82 Abs. 3 Nr. 1 und 2 des Brandenburgischen 
Hochschulgesetzes vom 20. Mai 1999 (GVBl. I S. 130) verord
net die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur im 
Benehmen mit dem Ausschuss für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur des Landtages: 

§ 1 
Zuständigkeit 

(1) Die Studentenwerke sind für folgende Hochschulen zustän
dig: 

1.	 das Studentenwerk Potsdam für 

die Universität Potsdam,

die Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad-Wolf“

Potsdam  Babelsberg,

die Fachhochschule Brandenburg,

die Fachhochschule Potsdam und

die Technische Fachhochschule Wildau;


2.	 das Studentenwerk Frankfurt (Oder) für 

die Europauniversität Viadrina Frankfurt (Oder),

die Fachhochschule Eberswalde,

die Brandenburgische Technische Universität Cottbus und 

die Fachhochschule Lausitz.


(2) Die Studentenwerke erbringen ihre Leistungen für die Stu
dierenden der dem Studentenwerk zugeordneten Hochschulen. 
Nutzungsberechtigt sind ferner Studierende, die bei anderen 
Studentenwerken ihren Sozialbeitrag entrichtet haben. 

(3) Die Studentenwerke gestatten ihren Beschäftigten und den 
Beschäftigten der Hochschulen, die in die Zuständigkeit des 
Studentenwerkes einbezogen sind, die Benutzung ihrer Ein
richtungen, soweit die Erfüllung der ihnen übertragenen Auf
gaben davon nicht beeinträchtigt wird. Anderen Personen kann 
gegen kostendeckendes Entgelt die Benutzung gestattet wer
den. Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 2 
Organe 

Organe des Studentenwerkes sind: 

1.	 der Verwaltungsrat nach § 83 des Brandenburgischen 
Hochschulgesetzes, 

2.	 der Geschäftsführer nach § 84 des Brandenburgischen 
Hochschulgesetzes. 

§ 3 
Zusammensetzung des Verwaltungsrates 

(1) Der Verwaltungsrat des Studentenwerkes besteht aus Mitglie
dern der Hochschulen aus dem Zuständigkeitsbereich des Stu
dentenwerkes, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, einem 
Vertreter des für die Hochschulen zuständigen Mitgliedes der 
Landesregierung und einem Beschäftigten des Studentenwerkes. 

(2) Dem Verwaltungsrat gehören mit beschließender Stimme an: 

1.	 sechs Studierende, 
2.	 fünf nichtstudentische Hochschulangehörige, von denen 

mindestens zwei Hochschullehrer sein sollten, 
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3.	 eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens mit einschlägi
gen Fachkenntnissen auf wirtschaftlichem, rechtlichem 
oder sozialem Gebiet, 

4.	 ein Vertreter des für die Hochschulen zuständigen Mitglie
des der Landesregierung. 

Die Zusammensetzung ist durch Satzung so zu bestimmen, 
dass die im Zuständigkeitsbereich des Studentenwerkes be
findlichen Hochschulen angemessen vertreten sind. Dem Ver
waltungsrat gehören je Hochschule mindestens ein Angehöri
ger der Studierendenschaft und ein nichtstudentischer Hoch
schulangehöriger an. 

(3) Dem Verwaltungsrat gehören mit beratender Stimme an: 

1.	 der Kanzler einer Hochschule, soweit er nicht bereits Mit
glied nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 ist, 

2.	 ein Beschäftigter des Studentenwerkes. 

(4) Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen des Verwal
tungsrates mit beratender Stimme teil. Auf Beschluss des Ver
waltungsrates nimmt der Geschäftsführer an Beratungen, die 
seine Person betreffen, nicht teil. 

(5) Der Verwaltungsrat wählt mit der absoluten Mehrheit der 
stimmberechtigten Mitglieder aus seiner Mitte einen Hoch
schullehrer als Vorsitzenden und für den Fall der Verhinderung 
des Vorsitzenden einen Stellvertreter. 

(6) Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind ehrenamtlich tä
tig. 

§ 4 
Bildung des Verwaltungsrates 

(1) Die studentischen Mitglieder des Verwaltungsrates werden 
von dem nach § 62 Abs. 3 Satz 2 des Brandenburgischen Hoch
schulgesetzes obersten beschlussfassenden Organ der Studie
rendenschaft der jeweiligen Hochschulen im Zuständigkeitsbe
reich des Studentenwerkes gewählt. 

(2) Die nichtstudentischen Mitglieder des Verwaltungsrates 
werden von den jeweiligen Hochschulsenaten gewählt. Die 
Studierenden sind hierbei nicht wahlberechtigt. 

(3) Die Person des öffentlichen Lebens nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 
wird durch die anderen stimmberechtigten Mitglieder des Ver
waltungsrates gewählt. 

(4) Der Vertreter der Beschäftigten nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 wird 
von den Beschäftigten des Studentenwerkes gewählt. 

(5) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesre-
gierung bestellt einen Vertreter nach § 3 Abs. 2 Nr. 4. 

(6) Die Amtszeit der gewählten Mitglieder des Verwaltungsra
tes beträgt zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist zulässig. Ist bei Ab
lauf der Amtszeit noch kein neues Mitglied gewählt, übt das 
bisherige Mitglied sein Amt bis zur Neuwahl weiter aus. Für 
jedes stimmberechtigte Mitglied nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 ist 

ein Ersatzmitglied zu wählen. Bei vorzeitigem Ausscheiden ei
nes stimmberechtigten Mitgliedes nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 
rückt das Ersatzmitglied als Mitglied nach. Scheidet auch das 
nachgerückte Mitglied aus, erfolgt für den Rest der Amtsperio
de des Verwaltungsrates eine Neuwahl. 

§ 5 
Verfahrensgrundsätze 

(1) Der Vorsitzende des Verwaltungsrates beruft die Sitzungen 
des Verwaltungsrates ein, leitet sie und vertritt die Beschlüsse 
des Verwaltungsrates gegenüber dem Geschäftsführer und nach 
außen. 

(2) Auf Verlangen von vier stimmberechtigten Mitgliedern des 
Verwaltungsrates oder auf Verlangen des Geschäftsführers 
muss der Verwaltungsrat einberufen werden. Das schriftliche 
Verlangen ist an den Vorsitzenden oder an den Geschäftsführer 
zu richten. 

(3) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder ge
fasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Zur 
Beschlussfassung über die Wahl und Abberufung des Ge
schäftsführers sowie den Erlass und die Änderung der Satzung 
und der Beitragsordnung sind acht Stimmen der stimmberech
tigten Mitglieder notwendig. Wahl und Abberufung des Ge
schäftsführers bedürfen der geheimen Abstimmung.  

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrates haben das Gesamtin
teresse des Studentenwerkes wahrzunehmen. Sie sind bei der 
Ausübung des Stimmrechts nicht an Weisungen gebunden. 

(5) Der Verwaltungsrat tagt in hochschulöffentlicher Sitzung. 
Die Öffentlichkeit ist in Personal- und Grundstücksangelegen
heiten auszuschließen. Der Verwaltungsrat kann mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder die Hochschulöffentlich
keit ausschließen. 

(6) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 6 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Verordnung vom 24. März 1992 (GVBl. II S. 90), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 27. Juni 1994 (GVBl. II 
S. 624), außer Kraft.

Potsdam, den 13. November 2003 

Die Ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur 

Prof. Dr. Johanna Wanka 
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Gebührenordnung für die Gutachterausschüsse 
für Grundstückswerte und deren Geschäftsstellen 

(Gutachterausschuss-Gebührenordnung – GAGebO) 

Vom 19. November 2003 

Auf Grund der §§ 2 Abs. 2 und 15 Abs. 4 Satz 2 des Gebühren
gesetzes für das Land Brandenburg vom 18. Oktober 1991 
(GVBl. S. 452) verordnet der Minister des Innern im Einver
nehmen mit der Ministerin der Finanzen: 

§ 1 
Anwendungsbereich, Umsatzsteuer 

(1) Für Amtshandlungen der Gutachterausschüsse für Grund
stückswerte und deren Geschäftsstellen werden Gebühren und 
Auslagen nach dieser Verordnung und dem Gebührentarif der 
Anlage zu dieser Verordnung erhoben. Der Gebührentarif ist 
Bestandteil dieser Verordnung. 

(2) Mit der Gebühr nach Absatz 1 ist die Tätigkeit des Gutach
terausschusses und dessen Geschäftsstelle abgegolten. Als be
reits in die Gebühr einbezogen gelten: 

1.	 die Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter, 
2.	 Auslagen nach § 10 Abs. 1 Nr. 5 des Gebührengesetzes für 

das Land Brandenburg, 
3.	 bei der Erstattung von Gutachten und Obergutachten je

weils eine Ausfertigung des Gutachtens für den Antragstel
ler und den Eigentümer des Grundstücks. 

(3) Unterliegt die Amtshandlung der Umsatzsteuerpflicht, ist 
der Gebühr die gesetzliche Umsatzsteuer hinzuzurechnen. 

(4) Diese Verordnung ist nicht anzuwenden, wenn der Gut
achterausschuss oder dessen Geschäftsstelle von dem Gericht 

oder dem Staatsanwalt zu Beweiszwecken herangezogen 
wird. 

§ 2 
Gebührenpflicht für juristische Personen 

des öffentlichen Rechts 

Für Amtshandlungen der Gutachterausschüsse und deren Ge
schäftsstellen bleiben die in § 8 Abs. 1 des Gebührengesetzes 
für das Land Brandenburg genannten juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts zur Zahlung von Gebühren verpflichtet. 

§ 3 
Oberer Gutachterausschuss 

Die §§ 1 und 2 sind entsprechend für Amtshandlungen des 
Oberen Gutachterausschusses und dessen Geschäftsstelle an
zuwenden. 

§ 4 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Gutachterausschuss-Gebührenordnung vom 17. August 
1999 (GVBl. II S. 474, 527), geändert durch Verordnung vom 
28. November 2001 (GVBl. II S. 638, 639), außer Kraft. 

Potsdam, den 19. November 2003 

Der Minister des Innern 

Jörg Schönbohm 
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Anlage 
(zu § 1 Abs. 1) 

Gebührentarif 

Tarifstelle Gegenstand Gebühr 

1 Erstattung von Gutachten und Obergutachten; Ermittlung von Bodenrichtwerten 

1.1 Erstattung von Gutachten 

Ist die Gebühr wertabhängig (Tarifstelle 1.1.1 bis 1.1.3), wird der im Gutachten für das 
Bewertungsobjekt ermittelte Wert der Gebührenberechnung zugrunde gelegt. 
Folgende Ausnahmen sind zu berücksichtigen: 

1. Sind im Gutachten für ein und dasselbe Bewertungsobjekt mehrere Werte (z. B. Anfangs- 
und Endwert, Werte zu mehreren Stichtagen) zu ermitteln, so ist die Summe dieser Werte 
der Gebühr zugrunde zu legen. 

2. Ist es zur Erstattung eines Gutachtens zwingend erforderlich, zusätzlich zu dem beantrag
ten Wert weitere nicht ausdrücklich beantragte Werte zu ermitteln, so ist die Summe dieser 
Werte der Gebühr zugrunde zu legen. Dies gilt auch, wenn für die Ermittlung des Wertes 
eines Erbbaurechts zusätzlich der Wert des Grund und Bodens ermittelt werden muss. 

3. Sind in einem Gutachten auch Rechte Dritter zu bewerten, die den zu ermittelnden Wert 
des Grundstücks oder Rechtes mindern, so ist der Gebühr die Summe der Werte des unbe
lasteten Grundstücks oder Rechtes und der wertmindernden fremden Rechte zugrunde zu 
legen, auch wenn die Ermittlung der wertmindernden Rechte selbst nicht ausdrücklich 
beantragt war. 

4. Sind in einem Gutachten Liquidationsobjekte zu bewerten, ist der Gebühr die Summe des 
Wertes des fiktiv unbebauten Grundstücks und der Freilegungskosten zugrunde zu legen. 

5. Ist bei der Ermittlung des Wertes eines Grundstücksteils auch das Reststück einzubeziehen 
(Differenzmethode), so ist der Gesamtwert des Grundstücks der Gebühr zugrunde zu legen. 

6. Bei der Erstattung eines Gutachtens mit Bruchteilseigentum ist der Gesamtwert des 
Grundstücks der Gebühr zugrunde zu legen. 

7. Beziehen sich mehrere, von einem Antragsteller beantragte Gutachten auf verschiedene 
Bewertungsobjekte mit nahezu gleichen wertbestimmenden Merkmalen, so ist der Gebühr 
die Summe der Werte zugrunde zu legen. 

8. Ist ein Gutachten für mehrere Rechte, die ein und dasselbe Grundstück betreffen, zu erstat
ten, so ist die Summe ihrer Werte der Gebühr zugrunde zu legen. 

1.1.1 Gutachten über bebaute Grundstücke und über Rechte an Grundstücken 

a) bei einem Wert bis 250 000 EUR 

b) bei einem Wert über 250 000 EUR bis 500 000 EUR 

c) bei einem Wert über 500 000 EUR 

4,2 v. T. des Wertes 
zuzüglich 420 EUR 
2,1 v. T. des Wertes 
zuzüglich 945 EUR 
1 v. T. des Wertes 
zuzüglich 1 495 EUR 

1.1.2 Gutachten über unbebaute Grundstücke sowie über den Bodenwertanteil eines bebauten 
Grundstücks 75 v. H. der Gebühr 

nach Tarifstelle 1.1.1 

1.1.3 Gutachten über die Höhe anderer Vermögensvor- oder -nachteile 100 v. H. der Gebühr 
nach Tarifstelle 1.1.1 
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Tarifstelle Gegenstand Gebühr 

1.1.4 Gutachten über Miet- und Pachtwerte 370 EUR 

1.1.5 Gutachten über die ortsübliche Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau gemäß 
§ 5 Abs. 2 BKleingG 320 EUR 

1.1.6 Gutachten über das ortsübliche Nutzungsentgelt für vergleichbar genutzte Grundstücke 
gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 NutzEV 370 EUR 

1.1.7 Zustandsfeststellungen bei vorzeitiger Besitzeinweisung im Enteignungsverfahren 

a) für ein unbebautes Grundstück 

b) für ein bebautes Grundstück 

315 EUR 

420 EUR 

1.1.8 Ist die Gutachtenerstattung mit deutlich geringerem Aufwand möglich und wird dieser durch 
den Antragsteller veranlasst (z. B. bei der Ermittlung von Anfangs- oder Endwerten auf der 
Basis besonderer Bodenrichtwerte, bei der Erstattung von mehreren nach verschiedenen 
Tarifstellen abzurechnenden Gutachten für dasselbe Bewertungsobjekt, bei der Fortschreibung 
eines vom Gutachterausschuss erstatteten Gutachtens auf einen späteren Bewertungsstichtag 
bei gleichbleibenden wertbeeinflussenden Merkmalen), so ist die Gebühr unter Berücksichti
gung dieses geringeren Aufwands wie folgt festzusetzen: 50 bis 90 v. H. der 

Gebühr nach Tarif
stelle 1.1.1 bis 1.1.7 

1.1.9 Sind im Zusammenhang mit der Gutachtenerstattung deutlich über den üblichen Rahmen 
hinausgehende Mehrarbeiten erforderlich (z. B. bei fehlenden oder nicht verwertbaren 
Bauunterlagen, bei Auseinandersetzung mit Grundsatzfragen der Wertermittlung), so ist die 
Gebühr unter Berücksichtigung dieses Mehraufwands wie folgt festzusetzen: 110 bis 175 v. H. 

der Gebühr nach 
Tarifstelle 1.1.1 bis 
1.1.7 

1.2 Erstattung von Obergutachten 150 v. H. der Gebühr 
nach Tarifstelle 1.1 

1.3 Ermittlung und Anpassung von besonderen Bodenrichtwerten gemäß § 196 Abs. 1 Satz 5 
BauGB 

1.3.1 Ermittlung von besonderen Bodenrichtwerten 

Grundgebühr je Ermittlung 

a) bei einem Gesamtbodenwert bis 5 Millionen EUR 

b) bei einem Gesamtbodenwert über 5 Millionen EUR 

zuzüglich für jeden Bodenrichtwert 

insgesamt je Bodenrichtwert jedoch höchstens 

Der Gesamtbodenwert errechnet sich als Produkt aus der Gesamtfläche des Gebietes, für das 
besondere Bodenrichtwerte ermittelt werden, und dem arithmetischen Mittel aller in dem 
Gebiet ermittelten besonderen Bodenrichtwerte. 

0,5 v. T. des Gesamt
bodenwertes 

0,25 v. T. des Gesamt
bodenwertes zuzüg
lich 1 250 EUR 

90 EUR 

315 EUR 

1.3.2 Anpassung von besonderen Bodenrichtwerten an die allgemeinen Wertverhältnisse, 
je Bodenrichtwert und Anpassung 27 EUR 
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Tarifstelle Gegenstand Gebühr 

1.4 Ermittlung von Bodenrichtwerten gemäß § 196 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 2 BauGB gebührenfrei 

1.5 Anhörung des Gutachterausschusses bei Verhandlungen vor der Enteignungsbehörde, 
je angefangene halbe Stunde 40 EUR 

2 Erteilung von Auskünften und Auszügen 

2.1 Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung 

Grundgebühr je Auskunft 

zuzüglich für jeden mitgeteilten Vergleichsfall 

a) über ein unbebautes Grundstück 

b) über ein bebautes Grundstück 

40 EUR 

7,50 EUR 

10 EUR 

2.2 Auswertungen und summarische Auskünfte aus der Kaufpreissammlung 50 bis 2 000 EUR 

2.3 Übermittlung der Kaufpreissammlung an das zuständige Finanzamt zum Zwecke der 
Besteuerung gebührenfrei 

2.4 Erteilung von flächendeckenden Auskünften aus der Datensammlung über vereinbarte 
Nutzungsentgelte gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 NutzEV 

a) für eine Gemarkung 

b) für bis zu drei Gemarkungen 

c) für mehr als drei Gemarkungen 

22 EUR 

33 EUR 

55 EUR 

2.5 Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte, aus dem Grundstücksmarktbericht oder von 
sonstigen Auskünften 

2.5.1 Erteilung von mündlichen Auskünften gebührenfrei 

2.5.2 Erteilung von schriftlichen Auskünften, je angefangene Viertelstunde 12 EUR 

2.6 Mitteilung der Bodenrichtwerte an das zuständige Finanzamt gebührenfrei 

2.7 Auszüge aus der Bodenrichtwertkarte in der Größe von 

a) DIN A4 

b) größer DIN A4 

12 EUR 

18 EUR 

2.8 Auszüge aus dem Grundstücksmarktbericht 5 bis 15 EUR 

3 Grundstücksmarktberichte, Bodenrichtwertkarte 

3.1 Grundstücksmarktbericht 

a) für den Bereich eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt 

b) für den Bereich des Landes Brandenburg 

22,50 EUR 

30 EUR 

3.2 Bodenrichtwertkarte (Druckexemplar auf der Grundlage topographischer Kartenwerke) 30 EUR 
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Tarifstelle Gegenstand Gebühr 

3.3 Grundstücksmarktberichte und Bodenrichtwertkarten zurückliegender Jahre 50 v. H. der Gebühr 
nach Tarifstelle 3.1 
bzw. 3.2 

4 Sonstiges 

4.1 Amtshandlungen, für die keine andere Tarifstelle vorgesehen ist und die nicht einem vom 
Gutachterausschuss wahrzunehmenden besonderen öffentlichen Interesse dienen bis 4 000 EUR 

4.2 Erteilung von Bescheiden über Widersprüche, wenn und soweit sie zurückgewiesen werden 

a) Dritter, die sich durch eine Sachentscheidung beschwert fühlen 

b) gegen Kostenentscheidungen 

10 bis 500 EUR 

10 bis 100 EUR 

Verordnung zur Grundversorgung und Förderung 
nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz 

(Weiterbildungsverordnung – WBV) 

Vom 24. November 2003 

Auf Grund des § 6 Abs. 3 und des § 27 Abs. 4 des Brandenbur
gischen Weiterbildungsgesetzes vom 15. Dezember 1993 
(GVBl. I S. 498), von denen § 6 Abs. 3 durch Artikel 3 des Ge
setzes vom 4. Juni 2003 (GVBl. I S. 172, 173) geändert worden 
ist, verordnet der Minister für Bildung, Jugend und Sport im 
Einvernehmen mit der Ministerin der Finanzen und dem Minis
ter des Innern mit Zustimmung des für Bildung zuständigen 
Ausschusses des Landtages: 

§ 1 
Grundversorgungsschlüssel 

(1) Das Land fördert die von den Landkreisen und kreisfreien 
Städten für ihr Gebiet festgelegte Grundversorgung bis zu ei
ner Höhe von 2 400 Unterrichtsstunden je 40 000 Einwohne
rinnen und Einwohner. 

(2) Die zu Grunde gelegte Einwohnerzahl bestimmt sich nach 
der amtlichen Statistik zum 31. Dezember des vorletzten Jahres 
vor In-Kraft-Treten der jeweils geltenden Förderrichtlinien. Sie 
wird grundsätzlich für den Zeitraum von zwei Jahren festge
schrieben. 

§ 2 
Zulassung, Trägervielfalt 

(1) Zugelassen zur Grundversorgung gemäß § 6 des Branden
burgischen Weiterbildungsgesetzes sind anerkannte Weiterbil
dungseinrichtungen oder deren anerkannte Außenstellen, die 
im Landkreis oder der kreisfreien Stadt ansässig sind. Andere 

anerkannte Weiterbildungseinrichtungen können bei Bedarf 
berücksichtigt werden. 

(2) Die gemäß § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen Weiterbil
dungsgesetzes von den Landkreisen und kreisfreien Städten zu 
sichernde Trägervielfalt ist dann gegeben, wenn Weiterbil
dungseinrichtungen unterschiedlicher Träger in der Grundver
sorgung tätig sind. 

(3) Kann der Trägervielfalt voraussichtlich im folgenden Jahr 
nicht entsprochen werden, soll dies von dem Landkreis oder 
der kreisfreien Stadt (zuständige Stelle) bis zum 31. Dezember 
gegenüber dem für Bildung zuständigen Ministerium schrift
lich begründet werden. 

§ 3 
Verfahren 

(1) Für die Genehmigung der Weiterbildungsangebote zur 
Grundversorgung sind ein Antrag und die Vorlage der Pro
grammplanung bei der zuständigen Stelle erforderlich. Termi
ne und weitere Einzelheiten des Verfahrens legt die zuständige 
Stelle selbständig fest. 

(2) Die Mitglieder des regionalen Weiterbildungsbeirats stim
men die genehmigungsfähigen Weiterbildungsangebote sowie 
die jeweiligen Anteile der Weiterbildungseinrichtungen am 
Umfang der Grundversorgung ab. Sie berücksichtigen dabei 
möglichst alle Inhaltsbereiche der Grundversorgung gemäß § 2 
Abs. 3 des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes und 
unterbreiten der zuständigen Stelle gemäß § 10 Abs. 3 Nr. 5 des 
Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes einen Vorschlag 
zur Verteilung der Mittel zur Förderung der Grundversorgung. 

(3) Die zuständige Stelle prüft den Vorschlag des regionalen 
Weiterbildungsbeirats und teilt diesem die Entscheidung zu 
den Anteilen der einzelnen anerkannten Weiterbildungsein
richtungen am Umfang der Grundversorgung bis spätestens 
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15. Dezember mit. Davon unberührt bleibt das Erfordernis, den 
jeweiligen Antrag gemäß Absatz 1 gesondert zu bescheiden. 

§ 4 
Gestaltung der Grundversorgung 

(1) Die Weiterbildungsangebote sollen in organisierter Form 
und nach erwachsenengemäßen didaktischen Prinzipien von 
geeigneten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der anerkannten 
Weiterbildungseinrichtungen in eigener pädagogischer Verant
wortung geplant und durchgeführt werden. 

(2) Als Berechnungsgrundlage für eine Unterrichtsstunde dient 
die Zeiteinheit von 45 Minuten. Abweichungen sind entspre
chend umzurechnen. 

(3) Zur Grundversorgung zählen nicht Weiterbildungsmaßnah
men, die 

a)	 der Erholung, Unterhaltung oder Geselligkeit dienen, 

b)	 gestaltende und künstlerische Praxis vermitteln, soweit sie 
nicht dem Einführen in eine Fertigkeit dienen, 

c)	 dem Erwerb von Fahrerlaubnissen, Fischereischeinen oder 
sonstigen Berechtigungen dienen, 

d)	 der sportlichen Ausbildung dienen oder Praxis in Sport und 
Gesundheitsbildung vermitteln, soweit sie nicht dem Ein
führen dienen, 

e)	 Kenntnisse und Fertigkeiten auf den Gebieten des Feuer
und Katastrophenschutzes, der Ersten Hilfe oder der Pan
nenhilfe vermitteln, 

f)	 Nachhilfen, Besuchen von Film-, Konzert- oder Theater
veranstaltungen dienen, 

g)	 partei- oder verbandspolitischen Charakter haben oder 

h)	 im Rahmen von Exkursionen außerhalb des Landkreises 
oder der kreisfreien Stadt stattfinden. Hiervon kann die zu
ständige Stelle Ausnahmen zulassen. 

§ 5 
Förderung 

Die Förderung der Grundversorgung erfolgt gemäß § 27 des 
Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes. Voraussetzungen, 
Höhe und Bemessungsgrundlagen der Förderung werden ge
mäß § 29 des Brandenburgischen Weiterbildungsgesetzes in 
Richtlinien geregelt. 

§ 6 
Zweckverbände 

Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten entsprechend für 
Zweckverbände. 

§ 7 
Übergangsvorschrift 

Die vor In-Kraft-Treten dieser Verordnung getroffenen Ent
scheidungen der zuständigen Stelle behalten grundsätzlich für 
die darauf basierenden weiteren Verfahrensschritte ihre Gültig
keit. 

§ 8 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Weiterbildungsverordnung vom 24. Juni 
1994 (GVBl. II S. 608), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 24. Juni 2003 (GVBl. II S. 417), außer Kraft. 

Potsdam, den 24. November 2003 

Der Minister für Bildung, 
Jugend und Sport 

Steffen Reiche 
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